
Gemeindevertretung Kritzmow 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:  
             
[  ] Einstimmig    [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit   [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             
 
 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kritzmow beschließt, das Bauvorhaben „Sanierung Wilsener 
Straße in Klein Schwaß“ umzusetzen.  
 
 

 
 

  
Beschluss 

 
 
 

VO/BV/60-0874/2016 
 

Status: öffentlich 

 

Beschluss über die Umsatzung des Vorhabens "Sanierung Wilsener 
Straße in Klein Schwaß" 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Frau Albrecht Erstellungsdatum: 16.11.2016 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

19.07.2016 Hauptausschuss Kritzmow 
18.08.2016 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Kritzmow 

29.11.2016 Gemeindevertretung Kritzmow 

 



VO/BV/60-0874/2016 

    

  Seite: 2/2 

 

 
Problembeschreibung/Begründung: 
Die Straße weist insbesondere in den Randbereichen grobe Mängel auf, die die Qualität der 
Fahrbahn beeinflussen. Die Ausbaulänge beträgt 900 m: Beginn Abzweig K 41 (Kritzmow-Klein 
Schwaß), Ende Gemarkungsgrenze Klein Schwaß – Wilsen. Geplant ist die Instandsetzung der 
Randbereiche mit anschließender Oberflächenbehandlung über die gesamte Fahrbahn. Die 
Entwässerung der Straße erfolgt über Seitengräben, die zum Teil neu herzustellen sind.  
Für dieses Vorhaben liegt bereits eine Entwurfsplanung vom 15.11.2010 vor.  
Lt. Schreiben des Landkreises Rostock, Zentrale Fördermittelstelle vom 17.10.2016 ist eine aktueller 
Gemeindevertreterbeschluss nachzureichen.  
Die Mitglieder des Hauptausschusses und des Bauausschusses empfehlen der Gemeindevertretung 
die Annahme des Beschlusses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

 (x) Ja, erstmals in Folgejahren  

HH 2017: 54100.09600-Proj. 5 
 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 
 
 
 

 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin 
 

 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung 
 

 

 
 
 

Anlagen  
 

- Entwurfsplanung 
 
 
 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Abgeordnete weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt: 
 
............................................    ..................................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
 

 
 


	ref_voname
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	fld_vopagel
	fld_voname
	fld_bfgrnre
	SMC_BM_VOTEXT6

